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erledigt werden und zwar auf Grundlage eines einzureichenden
Jahresberichts von Seiten der Sekundarschulpflegen.

Scliulnaclirichten.
Zürich. In Sachen der Seminardirektorwahl lauten

die Erwägungen der Mehrheit des Regierungs-Rathes :

1) Der Seminardirektor ist nach § 17 des Seminar-Reglements
Verwalter des Seminargutes und als solcher dem Staate gegenüber
für die Erhaltung verantwortlich und leistet dafür Bürgschaft, also
hat er eine Amtsdauer nach § 11 der kant. Verfassung.

2) Ausser der Verwaltung des Seminargutes bleiben dem
Seminardirektor, denn die in § 315 des Unterriehtsgesetzes enthaltenen
Bestimmungen sind längst obsolet geworden, nur noch die Funktionen,
wie sie auch den Bektoren der Kantonsschule gesetzlich zugetheilt
sind und diese Beamtungen, auch mit Lehrstellen verbunden, werden

nur als administrative behandelt nnd ist die in § 102 des

Unterriehtsgesetzes fixirte zweijährige Amtsdauer durch Art. 11 der
Kantonsverfassung in eine dreijährige umgewandelt, somit ist kein
Grund, hinsichtlich der Seminardirektion ein anderes Verfahren
einzuschlagen.

3) §§ 12 und 15 des Wahlgesetzes lauten :

§ 12. Sämmtliche Behörden, Beamte und Angestellte, sowie
alle stehenden Kommissionen und Direktionen, deren Wahl nicht
unmittelbar dem Volke, sondern den von der Verfassung oder den
Gesetzen dazu bestellten Behörden zusteht, fallen jedesmal nach der
Gesammternenerung der Wahlbehörde auch in Erneuerung.

Vorbehalten sind Ausnahmen, welche in der Verfassung oder
in Gesetzen über die Organisation einzelner Behörden aufgestellt
werden.

Im Fernem bilden gemäss Art. 11 der Verfassung eine
Ausnahme von dem aufgestellten Grundsatz die Wahlen

der Mitglieder des Obergerichtes und seiner Ersatzmänner,
der kaufmännischen Bichter im Handelsgericht,
des Grossrichters, der Mitglieder des kantonalen Kriegsgerichts

und des Auditors,
welche jeweilen erst nach der zweiten Gesammternenerung des

Kantonsrathes vorzunehmen sind.
§ 15. Der in Folge einer Ersatzwahl eintretende Beamte oder

Angestellte ist nur für die laufende Amtsperiode gewählt
und hat sich der nächstfolgenden ordentlichen Gesammternenerung
zu unterziehen.

Allerdings spricht Lemma 2 von § 12 von Ausnahmen, aber
§ 257 des Unterriehtsgesetzes kann nicht darunter begriffen sein,
da § 12 des Wahlgesetzes alle frühern entgegenstehenden
Bestimmungen betreffend der in Lemma 1 genannten Stellen aufhebt und
nur solche Ausnahmen zulässt, welche gleichzeitig oder nachträglich
aufgestellt werden. Sonach war der Beschluss des Eegierungsrathes
vom 10. November unrichtig und musste einer Korrektur in dem
Sinne unterworfen werden, dass die Besetzung der Seminardirektorstelle

nur bis Mai 1878 erfolgte und der Gewählte nach der Erneuerung

des Beg.-Eathes wieder in Erneuerung fällt.
4) Wenn Herr Dr. Wettstein die zweijährige definitive Anstellung

ablehnte, so wird ihm um so weniger eine solche bis Mai 1878

genügen. Die Fortsetzung des Provisoriums durch Herrn Dr. Wettstein

ist aber wünschbar, da es jedenfalls auch je bis am Ende eines
Semesters gedacht war.

Der Minderheitsantrag lautet: Gegen den Beschluss des

Eegierungsrathes vom 29. Dezember 1877 betreffend Amtsdauer des

Seminardirektors legen die Unterzeichneten Verwahrung zu Protokoll
ein, indem sie sich auf folgende Gründe stützen:

1) Der Unterschied zwischen Verwaltungsstellen und Lehrstellen
war schon vor dem Unterrichtsgesetze von 1859 genau so gut
bekannt wie jetzt. Trotzdem hat dieses Gesetz die Seminardirektorstelle

in der unzweideutigsten Weise als Lehrstelle an einer höhern
Unterrichtsanstalt charakterisirt, indem es ihr statt der damals für
Verwaltungsstellen üblichen vierjährigen die lebenslängliche Amtsdauer

zuschrieb. Zur Zeit ist aber noch viel weniger Grund als
damals vorhanden, um die Stelle unter die Verwaltungsstellen
einzureihen, weil der Konvikt, dessen Verwaltung dem Direktor früher
oblag, aufgehoben ist.

2) Die Annahme, es seien die §§ 231, 232 nnd 234 des
Unterriehtsgesetzes durch Artikel 11 der kantonalen Verfassung und die
§§ 12 und 15 des Gesetzes betreffend die Wahlen und die
Entlassung von öffentlichen Beamten und Angestellten modifizirt worden,
ist vollständig haltlos. Wäre sie richtig, so könnte von einer Wahl

von Unterrichtsbeamten d. h. Lehrern und Professoren an den
höhern Lehranstalten auf mehr als drei Jahre keine Rede mehr sein,
während diese Wahlen bisher unbeanstandet in der Eegel auf eine
individuelle Amtsdauer von sechs Jahren, ausnahmsweise sogar auf
Lebensdauer vollzogen wurden. In dieser Weise wurde bisher auch
in denjenigen Fällen verfahren, in welchen Lehrstellen mit der
Direktion bedeutender Anstalten verbunden sind.

Es steht mit der Anschauung der Mehrheit des Regierungsrathes
auch vollständig im Widerspruch, wenn gemäss dem Unterrichtsgesetze

der Rektor der Hochschule auf eine individuelle Amtsdauer
von zwei Jahren gewählt wird. In ganz gleicher Linie mit dem
Eektor der Hochschule stehen betreffend Amtsdauer die Rektoren
der Kantonsschule, und es ist einem Rechtsirrthum zuzuschreiben,
wenn es je in der Ausführung des Gesetzes anders gehalten worden ist.

3) Abgesehen davon, dass die dreijährige Amtsdauer nicht mit
dem Gesetze betreffend das Unterrichtswesen im Einklang steht,
würde sie auch zu den seltsamsten Kollisionen führen, namentlich
träfe sehr leicht der Fall ein, dass Jemand aus dem Grunde nicht
als Leiter einer Anstalt gewählt werden könnte, weil naher Ablanf
der Amtsdauer als Lehrer eine Wahl auf drei mit der Amtsdauer
des Regierungsrathes kongruente Jahre nicht gestatten würde. Es
besteht aber im Weitern im Art. 201 des Unterriehtsgesetzes dia
Vorschrift, dass jeder definitiv angestellte Lehrer die Wahl als
Rektor oder Prorektor an der Kantonsschule annehmen müsse, während

eine gleiche Bestimmung betreffend Seminardirektion und
Direktion der landwirthschaftlichen Schule nicht vorhanden ist. Der
Amtszwang für kantonale Aemter versteht sich keineswegs von selbst;
im Gegentheil wird er überall als nicht bestehend vermuthet, wo
er nicht durch das Gesetz speziell aufgestellt wird. Es könnte daher
leicht bei der Interpretation der Mehrheit des Regierungsrathes
vorkommen, dass keiner der Lehrer das Direktorium mit seiner
Verantwortlichkeit übernähme, in welchem Falle die betreffende Anstalt
ganz ohne Leitung bliebe. Alle diese Schwierigkeiten fallen dabin,
wenn gemäss dem Unterrichtsgesetze ein Direktor mit individueller
sechsjähriger Amtsdauer bestellt, und demselben auf die gleiche
Zeitdauer ein gewisses Mass von Unterricht übertragen wird.

4) In der obengenannten Weise ist bei der Besetzung der
Direktion des kantonalen Technikums verfahren worden. Wäre die
Anschauung der Mehrheit des Regierungsrathes richtig, so müsste
dieses Verfahren sofort geändert werden; es müsste ebenfalls § 12
des Wahlgesetzes Platz greifen; denn es ist nicht denkbar, dass

durch ein blosses Reglement ein allgemein gültiges Gesetz hätte
abgeändert werden können oder wollen.

— Als Lehrer am Lehrerinnenseminar und an der
höhern Töchterschule in Zürich hat die Stadtschulpflege gewählt:
Hrn. Dr. Bächtold inf Solothurn für Deutsch und Geschichte; Hrn.
Dr. Weiler (am Polytechnikum) für die mathematischen Fächer.

(N. Z. Ztg.)
— Aus einem Artikel des „Landboten", „Religion und Schule":
„Es bleibt — man mag sich wenden und die Augen zum

Himmel aufschlagen, wie man will — in der öffentlichen Schule nur
ein solcher (konfessioneller) Religionsunterricht zulässig, den die
Schüler nicht zu hören brauchen, die Lehrer nicht übernehmen
müssen und von dem sie jederzeit zurücktreten können. (Das gilt
wol auch vom sogenannten nichtkonfessionellen
Religionsunterricht.) Da wäre es doch das Natürlichste und Heilsamste, auf
diese Art des religiösen Unterrichts für die Volksschule zu
verzichten und ihn wieder dahin zu verweisen, von wo er ausgegangen
ist, nämlich in den Schooss der kirchlichen Konfessionen."

Schwyz. Der kantonale Erziehungsdirektor, Herr Reg.-
Rath Steinauer in Ein siedeln, starb am 15. Januar in noch
kräftigem Mannesalter. Als Vorstand des staatlichen Erziehungswesens
that er des Strebens kein Hehl, die Schule unter stark kirchlichem
Einfluss zu erhalten. Aus eigenen Mitteln hat er eine Rettungsanstalt

für Knaben gegründet und ihren Fortbestand gesichert.

Staatliche Bevormundung. Die Klerikalen aller Schattirungen
jammern fort und fort darüber, wie der radikale Staat die persönliche

Freiheit beschränke und vorab das Gebiet der Schule
vergewaltige. Das freilich hat noch kein radikales Regiment in unserer
modernen Schweiz gewagt, was jetzt verschiedene ultramontane
Erziehungsdirektionen thun. Diejenige von Wallis empfiehlt den ihr
unterstellten Lehrern das Abonnement des von einem Freiburger
Abbé redigirten „Bulletin pédagogique"; diejenigen von Uri und
Unterwaiden thun dasselbe zu Gunsten des schwyzerischen „Erzie-
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